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RS OGH 1980/6/19 12Os86/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1980

Norm

StPO §2 Abs5

Rechtssatz

Der ö4entliche Ankläger kann schon vor der Erteilung der erforderlichen Ermächtigung Verfolgungsschritte setzen und

gerichtliche Untersuchungshandlungen begehren, zumal sogar ohne Nachweis der - allenfalls noch gar nicht

vorliegenden - Ermächtigung die Anberaumung einer Hauptverhandlung zulässig ist, die einen Verfolgungsantrag

zwingend voraussetzt.
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